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V o l l v e r s a m m l u n g  
der Handwerkskammer Halle (Saale) 
am 20.06.2019 

   

 
 
 
 

 
 
Beschluss über die Durchführung von überbetrieblichen Unterweisungslehrgängen zur 
Anpassung an die technische Entwicklung im Handwerk und über die Zuständigkeit bei  
der Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung der Lehrlinge auf der Grundlage von  
§ 106 Abs. 1 Nr. 10 der HwO im Landmaschinenmechanikerhandwerk, Fahrzeuglackierer-
handwerk, Kosmetikerhandwerk und Friseurhandwerk 
 
I. In das Verzeichnis der überbetrieblichen Unterweisungslehrgänge werden folgende 
Lehrgänge in die Grund- und Fachstufe zum 01.08.2019 aufgenommen: 
 
1. Grundstufe 
 
Berufe Kursbezeichnung Kurs-

dauer 
Träger / Kursstätte 

    
Landmaschinen- 
mechaniker- 
handwerk 
 
- Land- und Bau-

maschinen-
mechatroniker/in 

  (12212-00) 
   

 
 
 
 
G-LBM/19 
Fahrzeugelektrik für Land- und 
Baumaschinen und 
Motorgerätetechnik 
 

 
 
 
 
80 h 
 

 
 
 
 
BTZ der HWK Halle 
(Saale) 

    
2. Fachstufe 
 
Berufe 

 
 
Kursbezeichnung 

 
 
Kurs-
dauer 

 
 
Träger / Kursstätte 

 
Fahrzeuglackierer-
handwerk 
 
- Fahrzeuglackierer/in 
  (11101-00) 
 

 
 
 
 
FL7/07 
Instandsetzen eines Fahrzeugteils 
aus Kunststoff mit anschließender 
Lackierung 
 

 
 
 
 
40 h 
 

 
 
 
 
BTZ der HWK Halle 
(Saale) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
II. Aus dem Verzeichnis der ÜLU der Handwerkskammer Halle (Saale) werden folgende 
Lehrgänge  gestrichen bzw. im Status geändert. 
 
 
Berufe Kursbezeichnung Kurs-

dauer 
neuer Status 

 
ab 31.12.2020 
 
- Land- und Bau-

maschinen-
mechatroniker/in 

  (12212-00) 
 

 
 
 
G-LBM/05 
 

 
 
 
80 h 
 

 
 
 
gestrichen 
 

 
III. Übertragung der Zuständigkeit der Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung 
 
 

1. Kosmetikerhandwerk 
 
Die Zuständigkeit bei der Durchführung der ÜLU der Auszubildenden der Handwerkskammer 
Halle (Saale) für das Kosmetikerhandwerk wird per 01.08.2019 an das: 
 
Bildungszentrum der Handwerkskammer  
Frankfurt (Oder) 
Region Ostbrandenburg 
Spiekerstraße 11 
15230 Frankfurt (Oder) 
 
übertragen. 
 
2. Friseurhandwerk 
 
Die Zuständigkeit bei der Durchführung der ÜLU der Auszubildenden der Handwerkskammer 
Halle (Saale) für das Friseurhandwerk wird per 01.08.2019 an die: 
 
Handwerkskammer zu Leipzig 
Dresdner Straße 11/13 
04103 Leipzig 
 
übertragen. 
 

Genehmigungsvermerk: 
 
Der Beschluss der Vollversammlung der Handwerkskammer Halle (Saale) vom  
20.06.2019  „Beschluss über die Durchführung von überbetrieblichen Unterweisungs-

lehrgängen zur Anpassung an die technische Entwicklung im Handwerk und über die 
Zuständigkeit bei der Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung der Lehrlinge auf der 
Grundlage von § 106 Abs. 1 Nr. 10 der HwO im Landmaschinenmechanikerhandwerk, 

Fahrzeuglackierer-handwerk, Kosmetikerhandwerk und Friseurhandwerk“ wurde am 
06.12.2019 durch das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des 
Landes Sachsen-Anhalt gemäß § 106 II HwO genehmigt.  



 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Dieser von der Vollversammlung der Handwerkskammer Halle (Saale) am  
20.06.2019 gefasste Beschluss  wurde  ausgefertigt und wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Halle, den 09.12.2019 
 
 
 
Keindorf                     Ass. Neumann 
Präsident                   Hauptgeschäftsführer 


